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§ 13 ABO 2005
 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Bei Verdacht auf Arzneimittelmissbrauch oder bei Zweifeln an der Echtheit der Verschreibung muss die Abgabe

verweigert werden.

2. (2)Enthält eine Verschreibung einen erkennbaren Irrtum oder ist sie unleserlich, so darf das Arzneimittel nicht

abgegeben werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist.

3. (3)Enthält eine Verschreibung bedenkliche Substanzen oder ist auf Grund der Zusammensetzung eine

Unverträglichkeit oder mangelnde Stabilität zu erwarten, so ist der Arzt/Ärztin, Zahnarzt/Zahnärztin oder

Tierarzt/Tierärztin zu verständigen und bis zur Klärung die Abgabe zu verweigern.
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